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Kapitel 1

Einleitung und Phänomen

A. Einleitung 

I. Die Loverboy-Methode in der medialen Berichterstattung

Um die Jahrtausendwende stießen Kriminalbeamte in den Niederlanden 
erstmals auf das sog. Phänomen der „Loverboys“.1 Mittlerweile ist die The-
matik auch in Deutschland in der medialen Öffentlichkeit angekommen. Es 
finden sich immer wieder Zeitungsartikel über aktuelle Loverboy-Fälle oder 
TV-Dokumentationen über das Thema.2 Hilfsorganisationen versuchen zudem 
durch Präventionskampagnen für das Phänomen zu sensibilisieren und bieten 
gezielt Beratungshilfe für Betroffene an.3 Auch eine künstlerische Aufarbei-
tung des Stoffes erfolgte bereits durch den Spielfilm „Loverboy“ von Lode-
wijk Cruijns aus dem Jahr 2003 und den deutschen Fernsehfilm „Ich gehöre 
ihm“ von 2017, welcher auch im Rahmen des Themenabends „Skrupellose 
Loverboys“ im Ersten ausgestrahlt wurde. 

Setzt man sich näher mit der Thematik der „Loverboy-Methode“ auseinan-
der, so stößt man im Rahmen der Recherchen unweigerlich auf den Namen 
Sandra Norak. Als ehemalige Betroffene verleiht sie den Loverboy-Opfern 
stellvertretend ein Gesicht. Frau Norak, die nicht unter ihrem bürgerlichen 
Namen, sondern einem Pseudonym auftritt, befand sich in einer schwierigen 
Lebenssituation und war demgemäß vulnerabel, als sie einen 20 Jahre älteren 
Loverboy kennenlernte. Als Jugendliche wurde sie mit familiären Problemen 
konfrontiert, litt an einer Essstörung und unter Selbstverletzendem Verhal-

1  Bovenkerk/San, Crime Media Cult. 2011, 185; Bovenkerk/San, Crime Law Soc. 
Change 2013, 67.

2  So etwa die ARD-Dokumentation „Verliebt, verführt, verkauft“ aus dem Jahr 
2017; die WDR-Dokumentation „Loverboys: Zwischen Liebe und Menschenhandel“; 
der ZDF Beitrag „Loverboy-Masche! Der grausame Weg auf den Strich – Aktenzei-
chen XY“ oder die ZDF Dokumentation „Verratene Liebe – Die Masche der Lover-
boys“ von Nathalie Sutor.

3  Unter anderem etwa durch das Projekt „Liebe ohne Zwang“ des Netzwerks gegen 
Menschenhandel e. V.; ferner auch durch die Tätigkeiten von Sisters e. V.; NO lover-
boys e. V. und von der Elterninitiative für Loverboy-Opfer in Deutschland „Eilod“.
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ten.4 Als Zufluchtsort dienten ihr damals diverse Online-Chatrooms, in denen 
sie sich über ihre Probleme austauschen konnte. In einem persönlichen Tele-
fonat erzählte mir Frau Norak, dass in ihrem Fall eine Frau, die sie über eine 
solche Plattform kennengelernt hatte und mit der sie zu diesem Zeitpunkt 
bereits über ein Jahr lang eine virtuelle Beziehung pflegte, den Kontakt zu 
dem Loverboy herstellte. Diese Frau hatte sich bereits für den Loverboy pros
tituiert und war nicht mehr arbeitsfähig, woraufhin sie als sog. „Lovergirl“5 
am Rekrutierungsprozess des Loverboys mitwirkte. Nachdem der Loverboy 
nach täglichem Chat-Kontakt schließlich zur primären Bezugs- und Vertrau-
ensperson von der damals noch Minderjährigen avancierte, kam es zu einem 
persönlichen Treffen und zum ersten Sexualkontakt.6 Nach und nach ver-
suchte der Loverboy, Frau Norak in das Rotlichtmilieu einzuführen, indem er 
sie etwa zu Besuchen zu befreundeten Bordellbesitzern in deren Etablisse-
ments mitnahm und versuchte, eine gewisse Normalität in Bezug auf das 
Milieu und die Prostitutionstätigkeit zu vermitteln.7 Schließlich unterbreitete 
er ihr den Vorschlag, sich zu prostituieren, was die damalige Gymnasiastin 
ablehnte.8 Daraufhin übte der Loverboy immer stärkeren emotionalen Druck 
aus, indem er Frau Norak von immensen finanziellen Schwierigkeiten er-
zählte und drohender Milieukriminalität im Falle der Nichtbegleichung der 
Schulden. Schließlich kam es mehrere Monate nach dem ersten persönlichen 
Kontakt dazu, dass Frau Norak auf das Ersuchen des Loverboys einging, ei-
nerseits um den Loverboy vor drohender Gewalt zu schützen, andererseits 
um die vermeintliche Liebesbeziehung zu ihm aufrechtzuerhalten.9 In dem 
Beitrag „Nie wieder Prostitution“ (englischer Titel „Never again! Surviving 

4  Norak, Prostitution & Menschenhandel, abrufbar im Internet: https://mylife 
inprostitution.wordpress.com/2017/02/28/prostitution-menschenhandel/ (zugegriffen 
am 14. 04. 2025).

5  Zur Thematik des „Lovergirls“ siehe auch Kap. 5 S. 401 ff.
6  Norak, Aktion „RotlichtAus“ in Marburg! – und die seelische Gewalt als Werk-

zeug der „Loverboys“, abrufbar im Internet: https://mylifeinprostitution.wordpress.
com/2017/10/02/aktion-rotlichtaus-in-marburg-und-die-seelische-gewalt-als-werk 
zeug-der-loverboys/ (zugegriffen am 14. 04. 2025); Norak, Warum Aufklärung so 
wichtig ist, abrufbar im Internet: https://mylifeinprostitution.wordpress.com/2017/ 
03/05/warum-aufklaerung-so-wichtig-ist/ (zugegriffen am 14. 04. 2025).

7  Norak, Aktion „RotlichtAus“ in Marburg! – und die seelische Gewalt als Werk-
zeug der „Loverboys“, abrufbar im Internet: https://mylifeinprostitution.wordpress.
com/2017/10/02/aktion-rotlichtaus-in-marburg-und-die-seelische-gewalt-als-werk 
zeug-der-loverboys/ (zugegriffen am 14. 04. 2025).

8  Norak, Aktion „RotlichtAus“ in Marburg! – und die seelische Gewalt als Werk-
zeug der „Loverboys“, abrufbar im Internet: https://mylifeinprostitution.wordpress.
com/2017/10/02/aktion-rotlichtaus-in-marburg-und-die-seelische-gewalt-als-werk 
zeug-der-loverboys/ (zugegriffen am 14. 04. 2025).

9  Norak, Aktion „RotlichtAus“ in Marburg! – und die seelische Gewalt als Werk-
zeug der „Loverboys“, abrufbar im Internet: https://mylifeinprostitution.wordpress.

https://mylifeinprostitution.wordpress.com/2017/02/28/prostitution-menschenhandel/
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https://mylifeinprostitution.wordpress.com/2017/10/02/aktion-rotlichtaus-in-marburg-und-die-seelische-gewalt-als-werkzeug-der-loverboys/
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Liberalized Prostitution in Germany“10), der gemeinsam mit der Psychothe-
rapeutin Dr. Ingeborg Kraus entstanden ist, schildert Frau Norak detailliert, 
welche Überwindung sie der erste sexuelle Kontakt mit einem Freier gekos-
tet hat und welche seelischen Folgen sie hierdurch erlitten hat. So heißt es 
beispielsweise in ihren Ausführungen: „Gefühle wie Ekel, Abscheu, Scham, 
Trauer und Angst machten es mir nahezu unmöglich, diesen Akt durchzu
führen“.11 Der Loverboy vermittelte die damals 18-Jährige in den Schulfe-
rien an ein „Flatrate Bordell“, wo sie innerhalb von vier Wochen schätzungs-
weise mit 400 – 500 Männern entgeltlichen Geschlechtsverkehr ausübte, des-
sen Erlös sie vollumfänglich an den Loverboy herausgab.12 Sodann zog sie 
zu ihm und zwei ehemaligen Prostituierten in eine gemeinsame Wohnung, 
um Abstand von ihren familiären Problemen zu gewinnen.13 Entgegen ihrer 
Erwartungen wurde jedoch von ihr verlangt, sich weiter zu prostituieren, 
zum einen, um für die Unterkunft aufzukommen, und zum anderen, um bei 
der Abbezahlung weiterer Schulden zu helfen.14 Sie selbst stellt klar, dass die 
Prostitution nicht aufgrund physischem Zwang erfolgte, sondern emotionaler 
Druck der motivierende Faktor war, der sie zur Prostitution veranlasste.15 In 
Folge entglitt Frau Norak in die Vollzeitprostitution und brach die Schule ab, 
da sie es nicht schaffte, beide „Welten“ miteinander zu vereinbaren.16 Als es 
schließlich zu einer anonymen Anzeige bei der Polizei kam, sagte sie in der 

com/2017/10/02/aktion-rotlichtaus-in-marburg-und-die-seelische-gewalt-als-werk 
zeug-der-loverboys/ (zugegriffen am 14. 04. 2025).

10  Norak/Kraus, Dignity 2018, 1.
11  Norak/Kraus, Nie wieder Prostitution, abrufbar im Internet: https://www.trauma-

and-prostitution.eu/2018/12/28/nie-wieder-prostitution (zugegriffen am 14. 04. 2025).
12  Norak, Prostitution: Sechs Jahre Hölle, Emma, vom 24. 04. 2019, abrufbar im 

Internet: https://www.emma.de/artikel/die-wuerde-des-menschen-ist-antastbar-336695 
(zugegriffen am 14. 04. 2024); Norak, Prostitution & Menschenhandel, abrufbar im 
Internet: https://mylifeinprostitution.wordpress.com/2017/02/28/prostitution-menschen 
handel/ (zugegriffen am 14. 04. 2024); Harmann, Interview mit Aussteigerin „Die 
Prostitution hat mich fast kaputt gemacht“, Kölner Stadt-Anzeiger, abrufbar im Inter-
net: https://www.ksta.de/ratgeber/familie/interview-mit-aussteigerin-die-prostitution-
hat-mich-fast-kaputt-gemacht-230515 (zugegriffen am 14. 04. 2025).

13  Norak, Warum Aufklärung so wichtig ist, abrufbar im Internet: https://
mylifeinprostitution.wordpress.com/2017/03/05/warum-aufklaerung-so-wichtig-ist/ 
(zugegriffen am 14. 04. 2025).

14  Norak, Warum Aufklärung so wichtig ist, abrufbar im Internet: https://mylife 
inprostitution.wordpress.com/2017/03/05/warum-aufklaerung-so-wichtig-ist/ (zuge-
griffen am 14. 04. 2025).

15  Norak, Warum Aufklärung so wichtig ist, abrufbar im Internet: https://mylife 
inprostitution.wordpress.com/2017/03/05/warum-aufklaerung-so-wichtig-ist/ (zuge-
griffen am 14. 04. 2025).

16  Norak, Warum Aufklärung so wichtig ist, abrufbar im Internet: https://mylife 
inprostitution.wordpress.com/2017/03/05/warum-aufklaerung-so-wichtig-ist/ (zuge-
griffen am 14. 04. 2025).
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